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Anhang 4 Bestandsdokumentation der neu errichteten  

 Grundwassermessstellen (IB Kleegräfe) 

1 Veranlassung 

Die Hämmerling Group plant die Erweiterung ihres Betriebsstandortes am Standort 
Paderborn. Im Zuge der erforderlichen Planungen ist u.a. zu prüfen, ob sich auf-

grund der angedachten Planung  grundwasserrelevante Auswirkungen auf entspre-
chend sensible Schutzgüter ergeben. Insbesondere auf das nordwestlich anschlie-
ßende, als FFH-Gebiet ausgewiesene Stillgewässer Langenbergteich müssen er-

hebliche Auswirkungen ausgeschlossen werden (vgl. Abb. 1).  

Mögliche Veränderungen der lokalen Grundwasserverhältnisse durch die Versiege-
lung von Freiflächen sowie mögliche summative Wirkungen durch angrenzende be-

reits realisierte Vorhaben sind als Ergänzung der FFH-Vorprüfung vorzunehmen. 

 
Abb. 1: Lage des Vorhabensgebietes und des Langenbergteiches 
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In einer Besprechung am 26.10.2015 bei der Bezirksregierung Detmold wurde der 
notwendige hydrogeologische Prüfungsrahmen erörtert und festgelegt: 

Um die hydrogeologische Situation abschließend beurteilen und Aussagen zu Wir-
kungen auf das FFH-Gebiet treffen zu können, sind drei Grundwassermessstellen 
zu errichten. Die Grundwassermessstellen dienen zur vorhabensbezogenen Verifi-

zierung der Grundwasserfließrichtung sowie der zu erwartenden Variation der 
Grundwasserstände in Verbindung mit den im Bereich Apelsteich bereits vorliegen-
den langjährigen Untersuchungen. 

Das unterzeichnende Büro erhielt von der Hämmerling Group am 11.11.2015 den 
Auftrag zur Erarbeitung des hydrogeologischen Gutachtens.  

Dieses wird hiermit vorgelegt. 

 

Eventuelle hydrogeologische Auswirkungen des Vorhabens könnten sein: Grund-
wasserstandsabsenkung durch Wasserhaltung während/nach der Baumaßnahme, 

Reduzierung der Grundwasserneubildung durch die Versiegelung, Veränderung 
der Grundwasserabstromrichtung/Grundwasserqualität durch die Einleitung/Versi-
ckerung von Niederschlagswasser etc.  
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2 Datengrundlage 

Für die Erarbeitung der Stellungnahme wurde auf folgende Datengrundlage zurück-
gegriffen: 

/1/ Besprechung bei der Bezirksregierung Detmold am 26.10.2015,  
 Vermerk vom 27.10.2015 

/2/ SCHMIDT UND PARTNER (03/2012): Hydrogeologischer Fachbeitrag 
zur Beantragung einer Erweiterung des Sandabbaues „Klausheide“, un-
veröffentlichtes Gutachten, Bielefeld.  

/3/ IB Kleegräfe (11/2015): Errichtung von drei Grundwassermessstellen im 
Bereich des Plangebietes „Hämmerling - Group“, Dokumentation. [in An-
hang 4]  

/4/ Höke LA (09/2015): FFH-Vorprüfung zur Erweiterung der Firma Häm-
merling in Paderborn-Sande, unveröffentlichtes Gutachten, Bielefeld 

/5/ Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (2002): Geologische Karte 
von Nordrhein-Westfalen 1: 100.000, Blattnummer C4314 Gütersloh, Krefeld  

Des Weiteren wurden folgende Daten- und Kartengrundlagen genutzt: 

• Topographische Karte 1: 25.000 (TK25) Blätter: 4117, 4118, 4218 
• Deutsche Grundkarte 1: 5000 (DGK5):  Blätter im Bereich 34.76.000 bis 

34.81.000 und 57.38.000 bis 57.43.000 
• Digitales Geländemodell DGM50: Bereich 34.76.000 bis 34.81.000 und 

57.38.000 bis 57.43.000 
• Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1: 50.000,Blatt L4116, Gütersloh 
• Hygris-Datenbankauszug der Grundwassermessstellen im Untersu-

chungsgebiet 

Die Messstellen wurden im November 2015 durch das IB Kleegräfe errichtet und 
eingemessen. Die Dokumentation ist in Anhang 4 enthalten.  

Vom unterzeichnenden Büro wurde an den neuen und allen weiteren im Umfeld 

vorhandenen und messbaren Messstellen am 24.11.2015 eine Stichtagsmessung 
durchgeführt. Das der Auswertung zugrundeliegende Messstellennetz ist in Anhang 
1 dokumentiert. Die erfassten und berechneten Messwerte gehen tabellarisch aus 

Anhang 1 und 2 hervor. Die hydrostatistische Auswertung erfolgt tabellarisch in An-
hang 2. In Anhang 3 sind ist die Grundwasserstandsentwicklung der im Umfeld lie-
genden Messstellen grafisch aufbereitet. Die Stichtagsmessung ist hervorgehoben.  
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3 Bewertungsrelevante Sachverhalte 

3.1 Mögliche Auswirkung der Erweiterung und Prüfmethodik 

Eventuelle hydrogeologische Auswirkungen des Vorhabens auf das FFH-Gebiet 
„Langenbergteich“ können dann auftreten, wenn das Einzugs-/Zustromgebiet des 

Gewässers in den geplanten Erweiterungsbereich fallen würde. In diesem Falle 
könnten folgende Auswirkungen auftreten: 

• Reduzierung der Grundwasserneubildung durch die Versiegelung und hier-

durch Verminderung des Grundwasserdurchsatzes des Langenbergteiches 
sowie Reduzierung des Teichwasserstandes. 

• Qualitative Beeinträchtigung des Langenbergteiches durch die Verminde-

rung der belebten Bodenzone 

• Qualitative Beeinträchtigung des Langenbergteiches durch die Einlei-
tung/Versickerung von Niederschlagswasser  

Des Weiteren kann es infolge bauzeitlicher oder dauerhafter Wasserhaltungsmaß-
nahmen zu einer Absenkung des Langenbergteiches kommen, wenn deren Absen-
kungsreichweite bis zum Gewässer reichen. 

Für die Bewertung einer möglichen Einflussnahme ist es somit von Bedeutung zu 
ermitteln, ob sich der geplante Erweiterungsbereich der Hämmerling Group im Zu-
flussbereich des Langenbergteiches befindet. Liegt das Vorhaben außerhalb, so 

würden sich grundwasserrelevante Einflüsse der angedachten Planung nicht un-
mittelbar auf das FFH-Gebiet auswirken, solange sichergestellt ist, dass keine er-
hebliche bauzeitige  bzw. dauerhafte Wasserhaltung geplant ist, deren Absenkung 

bis zum Gewässer reicht.  

Anhand der vom unterzeichnenden Büro im Norden durchgeführten Untersuchun-
gen zur Erweiterung des Apelsteiches /2/ war bereits im Vorfeld nicht zwingend 

davon auszugehen, dass der Langenbergteich im direkten Grundwasserabstrom 
des Planvorhabens liegt. Diese Einschätzung wurde durch die Errichtung von drei 
vorhabensbezogenen Grundwassermessstellen und die Durchführung einer aktu-

ellen Stichtagsmessung konkretisiert. Die Ergebnisse werden nachfolgend erläu-
tert. 
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3.2 Allgemeine hydrogeologische Situation 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Sennelandschaft der „Hövelhofer- 
Senne„. In der „Hövelhofer-Senne“ stehen alle Standorte, mit Ausnahme weniger 

Dünenfelder, unter einem dauerhaften Grundwassereinfluss, wie sich unter ande-
rem an den nicht sehr tief eingeschnittenen Tälern des Haustenbaches erkennen 
lässt. Die Hauptgewässer des Untersuchungsgebietes sind (von Nord nach Süd) 

der Haustenbach (mit dem Knochenbach) und der Roter Bach, die der Lippe und 
damit dem Einzugsgebiet des Rheins tributär sind. Das Gebiet wird von den vorge-
nannten Bächen entwässert, die sich in den Grundwasserleiter eingeschnitten ha-

ben und diesem über weite Strecken als Vorflut dienen. Alle Vorfluter fließen parallel 
in südwestlicher Richtung, was bereits einen Hinweis auf die Grundwasserfließrich-
tung darstellt, die sich in etwa parallel zum Verlauf der Vorfluter ausrichtet.  

Der tiefere Untergrund des Untersuchungsgebietes wird aus Gesteinen der Ober-
kreide aufgebaut, die sich aus grauen, Tonmergelsteinen des Emscher-Mergels zu-
sammensetzen. Durch pleistozäne Ablagerungen ist der kreidezeitliche Festge-

steinsuntergrund jedoch verdeckt. Im Umfeld des Vorhabensgebietes handelt es 
sich dabei um Niederterrassensedimente der Lippe (Plan 1), die östlich anschlie-
ßend von älteren pleistozänen Ablagerungen der Nachschüttsande abgelöst wer-

den, denen teilweise jüngere Dünensande auflagern. Im Verlauf der Vorfluter wur-
den jüngere, holozäne Auensedimente abgelagert. 

Eine generelle vertikale Gliederung des Untergrundes ist gem. /5/ im Bereich der 

Niederterrassensedimente nicht zu erwarten und durch die neuen Bohrungen [An-
hang 4] auch nicht erkundet worden, so dass ein homogener, ungespannter Grund-
wasserleiter aus Fein- und Mittelsanden vorliegt. Die Mächtigkeit der quartären 

Schichten beträgt nach /2/ zwischen 20-25 m. 

Das Plangebiet und der Langenbergteich weisen daher vergleichbare Unter-
grundverhältnisse aus einheitlichen Fein-Mittelsanden sowie einem durchge-
hend ausgebildeten ungespannten Grundwasserleiter auf. Eine Stock-
werkstrennung liegt nicht vor. Der Langenbergteich ist daher ein vollständig 
an das Grundwasser angebundenes Gewässer.  
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3.3 Grundwasserstandsschwankungen, Grundwasserstands-ni-
veau und Grundwasserstandsentwicklung 

Zur Bewertung der Grundwasserstandsentwicklungen liegen die Ergebnisse lang-

jähriger Wasserstandsmessungen an zahlreichen Grundwassermessstellen vor. 
Die grafischen Darstellungen der Wasserstandsentwicklung sind dem Anh. 3 und 
teilweise der Abb. 2 zu entnehmen. 

 

Abb. 2: Langjährige Wasserstandsentwicklungen im Umfeld des Vorhabensbereiches  

Die abgebildeten Referenzmessstellen des Landesgrundwasserdienstes zeigen 
das seit 1966 dokumentierte natürliche Grundwasserstandsverhalten. Deutlich zu 

Tage treten die Niedrigwasserstandsphasen Mitte der 70-er und Anfang und Mitte 
der 90-er Jahre. Eine weitere Niedrigwasserstandsphase liegt seit 2011 vor.  

Die am 24.11.2015 durchgeführte Stichtagsmessung ist als Punktsignatur hervor-

gehoben. Zur Einordnung des Niveaus der Stichtagsmessung  sowie zur Ermittlung 
der Grundwasserstandsschwankung wurden die vorliegenden Wasserstandsmes-
sungen hydrostatistisch ausgewertet (vgl. Anhang 2).  
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Tab. 1: Statistische Auswertung der Wasserstandsentwicklungen im Arbeitsgebiet. 

Das Grundwasserstandsniveau des Strömungszustandes im November 2015 (Plan 
2), liegt demnach rd. 0,19 m unter dem mittleren Niveau und entspricht damit annä-
hernd einem Mittelwasserstand. Tiefste Grundwasserstände liegen rd. 0,68 m da-

runter und hohe Grundwasserstände 0,91 m darüber. Die Absolutschwankung des 
Grundwasserstandes beträgt somit rd. 1, 60 m.  

Für die neu errichteten Grundwassermessstellen GWM 1 – GWM 3 wurden die sta-

tistischen Kennwerte rechnerisch anhand der langjährigen Grundwasserstände in-
terpoliert. Hier stellen sich maximale Grundwasserstände annähernd in Höhe der 
Geländeoberkante ein, die bei rd. 109,50 – 110 m+NN liegt. Die mittleren Flurab-

stände an den Messstellen betragen demnach zwischen 0,60 m – 1,30 m u. GOK.  

3.4 Grundwasserströmungsverhältnisse (Plan 2) 

Der in Plan 2 dargestellte Grundwassergleichenplan zeigt die Strömungsverhält-
nisse an zwei unterschiedlichen Stichtagen, um beurteilen zu können, ob eine zeit-

liche Variation in der Grundwasserströmungsrichtung vorliegen kann.  

Die Wasserstandsmessungen an den Grundwassermessstellen und Seepegeln im 
April 2008 wurden aus /2/ entnommen; zu diesem Zeitpunkt wurde mit einem Betrag 

von rd. 0,30-0,50 m ein deutlich höherer Grundwasserstand gemessen als in der 
aktuellen Stichtagsmessung. Die aktuelle Stichtagsmessung vom 24.11.2015 bein-
haltet zusätzlich die Messungen der drei neu errichteten Messstellen.  

Die Ergebnisse der Stichtagsmessungen sind in Anhang 1 und 2  dokumentiert. 

Kennzeichnend für das Untersuchungsgebiet ist eine generell von Nordosten nach 
Südwesten gerichtete Grundwasserströmung. Im Nahbereich des Erweiterungsvor-

habens ist die Grundwassströmungsrichtung zur aktuellen Stichtagsmessung noch 

Anzahl Min Max Mittel STGM 11/2015
Diff MIN zu 

STGM 11/15
Diff MAX zu 
STGM 11/15

Diff Mittel zu 
STGM 11/15

 367             W13 619 109,72 110,45 109,99 109,99 -0,27 0,46 0,00
 K 1     Klausheider 667 108,56 110,00 109,46 109,30 -0,74 0,70 0,16
 K 2     Klausheider 666 108,22 110,99 110,40 110,38 -2,16 0,61 0,02
 K 4     Klausheider 668 112,08 113,93 112,88 112,40 -0,32 1,53 0,48
 K 6     Klausheider 665 109,81 111,91 110,97 110,51 -0,70 1,40 0,46

 OL 123  Sande 209 99,68 101,39 100,49 99,68 0,00 1,71 0,81
 OL 512 1799 109,85 110,88 110,44 110,57 -0,72 0,31 -0,13
 OL 515 1792 114,33 115,46 114,79 114,79 -0,46 0,67 0,00
 OL 561 2365 105,64 107,22 106,29 106,38 -0,74 0,84 -0,09
GWM 1 107,92 109,51 108,79 108,60
GWM 2 108,16 109,75 109,03 108,84
GWM 3 108,34 109,93 109,21 109,02

MITTELWERT 110,28 111,71 110,99 -0,68 0,91 0,19
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etwas stärker nach Süden gerichtet als 2008, was durch das vervollständigte Mess-
stellennetz begründet ist.  

In beiden Fällen liegt das Zuflussgebiet zum Langenbergteich deutlich außerhalb 
des Plangebietes „Hämmerling“ (vgl. auch Abb. 3). Somit kann die Prognose durch 
die aktuellen Messungen belastbar bestätigt werden. Der Langenbergteich wird 

durch die Planung weder durch die zusätzliche Versiegelung, noch qualitativ beein-
trächtigt. 

 

Abb. 3: Einzugsgebiet des Langenbergteiches zu verschiedenen Stichtagen  

Aus hydraulischer Sicht ist es anhand der Messungen auch grundsätzlich nicht da-
von auszugehen, dass das Erweiterungsvorhaben in das Einzugsgebiet des Lan-

genbergteiches kommen könnte, da sich hierfür die Grundwasserfließverhältnisse 
annähernd um einen Winkel von 90° drehen müssten. Dies kann aus hydraulischer 
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Sicht aufgrund des die Grundwasserfließrichtung bestimmenden Verlaufes der flan-
kierenden Gräben und Vorfluter ausgeschlossen werden.  

3.5 Flurabstandsverhältnisse (Plan 3) 

Der Flurabstandsplan in Plan 3 zeigt den Abstand der Grundwasseroberfläche zum 
Gelände. Diese liegt im Bereich des Vorhabens Hämmerling zum Stichtag zwischen 
0,80 m – 1,50 m u. GOK. Das mittlere Grundwasserstandsniveau liegt rd. 0,20 m 

über dem gemessenen Niveau, so dass bei mittleren Wasserständen Flurabstands-
verhältnisse zwischen 0,60 m – 1,30 m anzusetzen wären. Bei hohen Wasserstän-
den, die mehr als 0,60 m über dem gemessenen Niveau liegen, wäre der Flurab-

stand im Bereich der Planfläche zwischen 0-0,80 m anzusetzen. Unseres Erachtens 
ist damit eine Versickerung von NW über Muldensysteme nicht möglich, da zwi-
schen der Unterkante der Versickerungseinrichtung (z.B. -0,30 m üb. GOK) min-

destens ein Abstand von 1 m zum hohen Grundwasserstand bestehen bleiben 
muss. Diese Vorgabe ist bereits bei mittleren Wasserständen auf der Fläche nicht 
erfüllt.  
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4 Ergebniszusammenfassung und Empfehlungen 

Die Auswertung zweier Messungen zu unterschiedlichen Grundwasserständen zei-
gen, dass in beiden Fällen das Zuflussgebiet zum Langenbergteich deutlich außer-

halb des Plangebietes „Hämmerling“ liegt.  

Aus hydraulischer Sicht ist es anhand der Messungen nachweislich auch auszu-
schließen, dass das Erweiterungsvorhaben in das Einzugsgebiet des Langen-

bergteiches kommen könnte, da die Grundwassersich hierfür die Grundwasserfließ-
verhältnisse annähernd um einen Winkel von 90° drehen müssten. Dies kann aus 
hydraulischer Sicht aufgrund des die Grundwasserfließrichtung bestimmenden Ver-

laufes der flankierenden Gräben und Vorfluter ausgeschlossen werden.  

Der Langenbergteich wird daher durch die Planung weder durch die zusätzliche 
Versiegelung, noch qualitativ beeinträchtigt.  

Aufgrund der geringen Flurabstände ist eine Versickerung von NW über Mulden-
systeme nicht möglich, da zwischen der Unterkante der Versickerungseinrichtung 
(z.B. -0,30 m üb. GOK) mindestens ein Abstand von 1 m zum hohen Grundwasser-

stand bestehen bleiben muss. Diese Vorgabe ist bereits bei mittleren Wasserstän-
den auf der Fläche nicht erfüllt.  

Folgende Empfehlungen werden aus hydrogeologischer Sicht für die weitere Pla-

nung gegeben: 

• Die 3 neu errichteten Grundwassermessstellen sollten zu Beweissicherungs-
zwecken bis nach Abschluss der Baumaßnahme monatlich gemessen wer-

den. 

• Von einer Versickerung von Niederschlagswasser sollte auf der Fläche auf-
grund der geringen Flurabstände abgesehen werden.   

• Auf bauzeitliche Wasserhaltungsmaßnahmen,  sollte soweit möglich verzich-
tet werden, um eine temporäre Beeinträchtigung des Langenbergteiches zu 
vermeiden. Sind Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich, so ist vorab  fach-

technisch nachzuweisen, dass hierdurch keine Beeinträchtigung des Lan-
genbergteiches auftritt.  

Bielefeld, den 07.12.2015 

Dipl.-Geol. Frank Schmidt 
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